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Bestimmungen des Obersten Volksgerichts zur Bekanntmachung 
von Entscheidungsurkunden im Internet durch Volksgerichte

Fashi [2013] Nr. 26

Die „Bestimmungen des Obersten Volksgerichts zur Bekanntma
chung von Entscheidungsurkunden im Internet durch Volksgerichte“ 
sind am 13.11.2013 auf der 1.595. Sitzung des Rechtsprechungsaus
schusses des Obersten Volksgerichts angenommen worden, werden 
hiermit bekannt gemacht und vom 1.1.2014 an angewendet. 1

Oberstes Volksgericht

21.11.2013

Bestimmungen des Obersten Volksgerichts zur Bekanntmachung 
von Entscheidungsurkunden im Internet durch Volksgerichte

(am 13.11.2013 auf der 1.595. Sitzung des Rechtsprechungsaus
schusses des Obersten Volksgerichts angenommen)

[Zweck der Bestimmungen] Um das Prinzip der öffentlichen Be
handlung und Entscheidung umzusetzen, die Arbeit der Volksgerichte 
bei der Bekanntmachung von Entscheidungsurkunden im Internet zu 
normieren, die Gerechtigkeit in der Justiz zu fördern, das öffentliche 
Vertrauen in die Justiz zu steigern, werden auf Grund einschlägiger 
Bestimmungen wie etwa des „Strafprozessgesetzes der Volksrepublik 
China“ 2, des „Zivilprozessgesetzes der Volksrepublik China“ 3 und 
des „Verwaltungsprozessgesetzes der Volksrepublik China“ 4 unter Be
rücksichtigung der Arbeitspraxis der Volksgerichte diese Bestimmun
gen festgelegt.

§ 1 [Prinzipien] Machen die Volksgerichte Entscheidungsurkun
den im Internet bekannt, müssen die Prinzipien der Rechtmäßigkeit, 
Unverzüglichkeit, Standardisierung und Wahrheit eingehalten wer
den.

1 Quelle des chinesischen Textes: http://www.legaldaily.com.cn/Court/content/201311/28/content_5068622.htm?node=53963.
2 Vom 7.7.1979, revidiert am 17.3.1996 und am 14.3.2012; in der zuletzt revidierten Fassung abgedruckt in: Amtsblatt der Obersten Staatsanwaltschaft  
[中华人民共和国最高人民检察院公报] 2012, Nr. 3, S. 1 ff.
3 Vom 9.4.1991, revidiert am 28.10.2007 und am 31.8.2012; chinesischdeutsch in der zuletzt revidierten Fassung in: ZChinR 2012, S. 307 ff.
4 Vom 4.4.1989; deutsch mit Quellenangabe in: Robert Heuser, „Sozialistischer Rechtsstaat“ und Verwaltungsrecht in der VR China (1982–2002), Ham
burg 2003, S. 244 ff.

最高人民法院关于人民法院在 
互联网公布裁判文书的规定 1

法释〔2013〕26号

《最高人民法院关于人民法
院在互联网公布裁判文书的规
定》已于2013年11月13日由最高
人民法院审判委员会第1595次会
议通过，现予公布，自2014年1月
1日起施行。

最高人民法院

2013年11月21日

最高人民法院关于人民法院在 
互联网公布裁判文书的规定

（2013年11月13日最高人民
法院审判委员会第1595次会议通
过）

为贯彻落实审判公开原则，
规范人民法院在互联网公布裁判
文书工作，促进司法公正，提升
司法公信力，根据《中华人民共
和国刑事诉讼法》《中华人民共
和国民事诉讼法》《中华人民共
和国行政诉讼法》等相关规定，
结合人民法院工作实际，制定本
规定。

第一条　人民法院在互联网
公布裁判文书，应当遵循依法、
及时、规范、真实的原则。

Bestimmungen des Obersten Volksgerichts Bestimmungen  
zur Bekanntmachung von Entscheidungsurkunden 
im Internet durch Volksgerichte
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§ 2 [Plattform; Verantwortlichkeit] Das Oberste Volksgericht rich
tet im Internet ein Chinesisches Entscheidungsurkundennetz ein, [wo] 
einheitlich rechtskräftige 5 Entscheidungsurkunden der Volksgerichte 
aller Stufen bekanntgemacht werden.

Die Volksgerichte aller Stufen sind verantwortlich für die Qualität 
der Entscheidungsurkunden, die sie im Chinesischen Entscheidungs
urkundennetz bekannt machen.

§ 3 [Zuständigkeit innerhalb der Volksgerichte; Aufgaben] Die 
Volksgerichte aller Stufen müssen spezielle Organe bestimmen, welche 
die Arbeit der Verwaltung zur Bekanntmachung von Entscheidungs
urkunden im Internet verantworten. Diese Organe erfüllen folgende 
Aufgaben:

(1) Organisation und Übermittlung der Entscheidungsurkunden 
nach oben;

(2) [im Fall] der Entdeckung von Schreibfehlern oder anderen Feh
lern wie etwa einer Unangemessenheit der technischen Vorbereitung 6 
[der Bekanntmachung] bei bekannt gemachten Entscheidungsurkun
den, Koordination der unverzüglichen Erledigung [d.h. der Behebung 
des Fehlers] mit der betreffenden Abteilung;

(3) andere im Zusammenhang stehende Arbeiten der Anleitung, 
Überwachung und Bewertung.

§ 4 [Grundsatz der Bekanntmachung; Ausnahmen] Rechtskräf
tige 7 Entscheidungsurkunden der Volksgerichte müssen im Internet 
bekannt gemacht werden, außer wenn einer der folgende Umstände 
vorliegt:

(1) sie betreffen Staatsgeheimnisse [oder] die Privatsphäre des Ein
zelnen

(2) sie betreffen Gesetzesverstöße [oder] Straftaten Minderjähriger;

(3) bei Fällen, die in Form der Schlichtung abgeschlossen wurden;

(4) andere [Umstände, bei deren Vorliegen] die Bekanntmachung 
im Internet ungeeignet ist.

§ 5 [Hinweispflichten der Volksgerichte] Volksgerichte müssen 
in der schriftlichen Mitteilung über die Annahme des Falls [und] der 
schriftlichen Mitteilung zur Klageverteidigung die Parteien vom Um
fang in Kenntnis setzen, in dem Entscheidungsurkunden im Internet 
bekannt gemacht werden; und [sie müssen] über verschiedene Me
thoden wie etwa Internetseiten der [öffentlichen] Verwaltung, Touch
screens 8 [oder] Informationsbroschüren zu Klagen 9 die Öffentlichkeit 
von den Bestimmungen über die Bekanntmachung von Entschei
dungsurkunden im Internet durch Volksgerichte in Kenntnis setzen.

§ 6 [Offenlegung der Parteien; Ausnahmen] Wenn Volksgerich
te Entscheidungsurkunden im Internet bekannt machen, müssen sie 
wahre Informationen wie etwa die Namen oder Bezeichnungen der 
Parteien beibehalten, haben jedoch die Namen der folgenden Parteien 
und Prozessbeteiligten zu anonymisieren, indem [die Namen] durch 
Symbole ersetzt werden:

5 Chin. „生效“, wörtlich: „wirksame“.
6 Wörtlich: „technische Erledigung“. Siehe hierzu auch § 8 der Bestimmungen.
7 Siehe Fn. 5.
8 Wörtlich: „elektronische berührungsempfindliche Bildschirme“.
9 Wörtlich: „Kompass des Prozesses/Prozessierens“.

第二条　最高人民法院在互
联网设立中国裁判文书网，统一
公布各级人民法院的生效裁判文
书。

各级人民法院对其在中国裁
判文书网公布的裁判文书质量负
责。

第三条　各级人民法院应当
指定专门机构负责互联网公布裁
判文书的管理工作。该机构履行
以下职责：

（一）组织、上传裁判文
书；

（二）发现公布的裁判文书
存在笔误或者技术处理不当等问
题的，协调有关部门及时处理；

（三）其他相关的指导、监
督和考评工作。

第四条　人民法院的生效裁
判文书应当在互联网公布，但有
下列情形之一的除外：

（一）涉及国家秘密、个人
隐私的；

（二）涉及未成年人违法犯
罪的；

（三）以调解方式结案的；

（四）其他不宜在互联网公
布的。

第五条　人民法院应当在受
理案件通知书、应诉通知书中告
知当事人在互联网公布裁判文书
的范围，并通过政务网站、电子
触摸屏、诉讼指南等多种方式，
向公众告知人民法院在互联网公
布裁判文书的相关规定。

第六条　人民法院在互联网
公布裁判文书时，应当保留当事
人的姓名或者名称等真实信息，
但必须采取符号替代方式对下列
当事人及诉讼参与人的姓名进行
匿名处理：
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(1) Parteien und ihre gesetzlichen Vertreter in familienrechtlichen 
und erbrechtlichen Streitfällen;

(2) das Opfer und dessen gesetzlicher Vertreter, Zeugen und Gut
achter in strafrechtlichen Fällen;

(3) Angeklagte, die zu Freiheitstrafen unter drei Jahren verurteilt 
oder freigesprochen wurden, soweit es sich nicht um eine Rückfall
straftat oder Gewohnheitsstraftat handelt.

§ 7 [Nicht offenzulegende Informationen] Wenn Volksgerichte 
Entscheidungsurkunden im Internet bekannt machen, müssen sie fol
gende Informationen löschen:

(1) Informationen von Einzelpersonen wie etwa die Wohnanschrift 
der Familie, Kontaktdaten, Personalausweisnummer, Bankkontonum
mern, Gesundheitszustand;

(2) Informationen im Zusammenhang mit Minderjährigen;

(3) Bankkontonummern von juristischen Personen und anderen 
Organisationen;

(4) gewerbliche Geheimnisse;

(5) andere Inhalte, deren Bekanntmachung ungeeignet ist.

§ 8 [Vorbereitung der Bekanntmachung] Der Richter, der [den 
Fall] übernommen hat, oder das von den Volksgerichten bestimmte 
spezielle Personal muss innerhalb von sieben Tagen nach Eintritt der 
Rechtskraft 10 der Entscheidungsurkunden die technische Vorberei
tung 11 nach den Erfordernissen der §§ 6 und 7 dieser Bestimmungen 
vollenden, und [die Urkunden] dem speziellen Organ des betreffenden 
Gerichts übermitteln, das die Bekanntmachung von Entscheidungsur
kunden im Internet verantwortet, [damit dieses die Urkunden] im Chi
nesischen Entscheidungsurkundennetz bekannt macht.

§ 9 [Vorlagepflicht bei Nichtbekanntmachung nach § 4 Nr. 4] 
Wenn ein Einzelrichter oder ein Kollegium der Ansicht ist, dass bei ei
ner Entscheidungsurkunde ein Umstand nach § 4 Nr. 4 dieser Bestim
mungen vorliegt, so dass die Bekanntmachung im Internet ungeeignet 
ist, muss eine schriftliche Ansicht und Begründung vorgelegt werden, 
[die] nach Prüfung durch den Verantwortlichen der Abteilung dem zu
ständigen Vizegerichtspräsidenten zur Entscheidung vorgelegt wird.

§ 10 [Inhaltliche Übereinstimmung der bekannt gemachten Ent-
scheidungen mit den Originalentscheidungen] Im Internet bekannt 
gemachte Entscheidungsurkunden müssen mit dem Entscheidungsur
kunden übereinstimmen, die den Parteien zugestellt werden; dies gilt 
jedoch nicht für die nach diesen Bestimmungen geforderte technische 
Vorbereitung 12.

Werden die Entscheidungsurkunden korrigiert, die den Parteien 
zugestellt wurden, muss die Verfügung über die Korrektur unverzüg
lich im Internet bekannt gemacht werden.

§ 11 [Unveränderlichkeit der bekannt gemachten Entscheidungs-
urkunden; Ausnahme] Im Internet bekannt gemachte Entscheidungs
urkunden dürfen nicht verändert oder ausgetauscht werden, außer 
wenn sie wegen einer Übertragungsstörung über das Netzwerk nicht 

10 Wörtlich: „nach Wirksamwerden“.
11 Siehe Fn. 5.
12 Siehe Fn. 5. Siehe hierzu auch § 8 der Bestimmungen.

（一）婚姻家庭、继承纠纷
案件中的当事人及其法定代理
人；

（二）刑事案件中被害人及
其法定代理人、证人、鉴定人；

（三）被判处三年有期徒刑
以下刑罚以及免予刑事处罚，且
不属于累犯或者惯犯的被告人。

第七条　人民法院在互联网
公布裁判文书时，应当删除下列
信息：

（一）自然人的家庭住址、
通讯方式、身份证号码、银行账
号、健康状况等个人信息；

（二）未成年人的相关信息；

（三）法人以及其他组织的
银行账号；

（四）商业秘密；

（五）其他不宜公开的内容。

第八条　承办法官或者人民
法院指定的专门人员应当在裁判
文书生效后七日内按照本规定第
六条、第七条的要求完成技术处
理，并提交本院负责互联网公布
裁判文书的专门机构在中国裁判
文书网公布。

第九条　独任法官或者合议
庭认为裁判文书具有本规定第四
条第四项不宜在互联网公布情形
的，应当提出书面意见及理由，
由部门负责人审查后报主管副院
长审定。

第十条　在互联网公布的裁
判文书，除依照本规定的要求进
行技术处理的以外，应当与送达
当事人的裁判文书一致。

人民法院对送达当事人的裁
判文书进行补正的，应当及时在
互联网公布补正裁定。

第十一条　人民法院在互联
网公布的裁判文书，除因网络传
输故障导致与送达当事人的裁判
文书不一致的以外，不得修改或
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mit der Entscheidungsurkunden übereinstimmen, die den Parteien 
zugestellt werden; wenn es tatsächlich wegen gesetzlich bestimmter 
Gründe oder aus anderen besonderen Ursachen erforderlich ist, [Ur
kunden] zurückzunehmen, muss das spezielle Organ, das die Bekannt
machung von Entscheidungsurkunden im Internet verantwortet, auf 
der Stufe des Oberen Volksgerichts und höher [die Zurücknahme] prü
fen und [hierüber] beschließen, und im Chinesischen Entscheidungs
urkundennetz die Formalitäten der Zurücknahme und Registrierung 
für die Meldung zu den Akten erledigen.

§ 12 [Schaffung der technischen Voraussetzungen für Recher-
che und Einsichtnahme durch die Öffentlichkeit] Das Chinesische 
Entscheidungsurkundennetz muss ein System für Recherchen und 
Einsichtnahme zur Verfügung stellen, das handhabbar und benutzer
freundlich ist, [um] die Recherche und Einsichtnahme von Entschei
dungsurkunden durch die Öffentlichkeit zu erleichtern.

§ 13 [Zuständigkeit für die Beaufsichtigung der Bekanntma-
chung] Das Oberste Volksgericht verantwortet die Überwachung und 
Anleitung der lokalen Volksgerichte aller Stufen bei der Arbeit der Be
kanntmachung von Entscheidungsurkunden im Internet.

Die Oberen Volksgerichte verantworten die Organisation, Anlei
tung, Überwachung und Prüfung der Volksgerichte aller Stufen inner
halb [ihres] Zuständigkeitsbezirks bei der Bekanntmachung von Ent
scheidungsurkunden im Internet.

§ 14 [Durchführungsbestimmungen; Bekanntmachung von Ent-
scheidungen durch Unterstufengerichte in Mittel- und Westchina] 
Alle Oberen Volksgerichte können zum Verfahren der Durchfüh
rung dieser Bestimmungen unter Berücksichtigung der Arbeitspraxis 
Durchführungsregeln festlegen. Den Zeitpunkt und Fortschritt bei 
der Bekanntmachung von Entscheidungsurkunden im Internet durch 
Volksgerichte der Unterstufe in Mittel und Westchina 13 wird von den 
Oberen Volksgerichten beschlossen, und dem Obersten Volksgericht 
zu den Akten gemeldet.

§ 15 [Inkrafttreten; Außerkrafttreten älterer Bestimmungen; 
lex posterior derogat legi priori] Diese Bestimmungen werden vom 
1.1.2014 an angewendet. Die vom Obersten Volksgericht am 8.11.2010 
festgelegten „Bestimmungen über die Bekanntmachung von Entschei
dungsurkunden im Internet durch Volksgerichte“ (Fafa [2010] Nr. 48) 
werden gleichzeitig aufgehoben. Stimmen justizielle Interpretationen 
und normative Dokumente, die das Oberste Volksgericht zuvor erlas
sen hat, mit diesen Bestimmungen nicht überein, gelten diese Bestim
mungen.

1. Sekretariat der Geschäftsstelle des Obersten Volksgerichts

22.11.2013

Übersetzung, Paragraphenüberschriften in eckigen Klammern und 
Anmerkungen von Knut Benjamin Pißler, Hamburg.

13 Wörtlich: „Volksgerichte der Unterstufe im mittleren und westlichen Gebieten“.

者更换；确因法定理由或者其他
特殊原因需要撤回的，应当由高
级人民法院以上负责互联网公布
裁判文书的专门机构审查决定，
并在中国裁判文书网办理撤回及
登记备案手续。

第十二条　中国裁判文书网
应当提供操作便捷的检索、查阅
系统，方便公众检索、查阅裁判
文书。

第十三条　最高人民法院负
责监督和指导地方各级人民法院
在互联网公布裁判文书的工作。

高级人民法院负责组织、指
导、监督和检查辖区内各级人民
法院在互联网公布裁判文书的工
作。

第十四条　各高级人民法院
在实施本规定的过程中，可以结
合工作实际制定实施细则。中西
部地区基层人民法院在互联网公
布裁判文书的时间进度由高级人
民法院决定，并报最高人民法院
备案。

第十五条　本规定自2014年1
月1日起实施。最高人民法院2010
年11月8日制定的《关于人民法院
在互联网公布裁判文书的规定》
（法发〔2010〕48号）同时废
止。最高人民法院以前发布的司
法解释和规范性文件与本规定不
一致的，以本规定为准。

最高人民法院办公厅秘书一处

2013年11月22日印发


